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Kurzfristige Einsparoptionen in  
der gesetzlichen Rentenversicherung 

Der Nachhaltigkeitsfaktor und Regelungen zur Frühverrentung gehören auf 

die politische Tagesordnung 

Dr. Jan Cernicky  

Vor dem Start der im Koalitionsvertrag vorgesehenen Rentenkommission liegen die jeweiligen 

Positionen weit auseinander. Auf der einen Seite stehen Forderungen nach Einsparungen, auf 

der anderen Seite wird jegliche Kürzung von Leistungen abgelehnt. Eine notwendige große Ren-

tenreform, die auch Fragen der Pensionen, des Renteneintrittsalters und der Beitragshöhe 

adressiert, sollte zwar weiter das Ziel sein, erscheint jedoch in der kurzen Frist sehr ambitio-

niert. Um auf dem Weg zu größeren Reformen trotzdem voranzukommen, gibt es aber zumin-

dest zwei Elemente, die auch kurzfristig politisch durchsetzbar sein sollten.

 
 
Nachhaltigkeitsfaktor nicht 
aussetzen 

Um erste Schritte auf dem Weg zu einer finanziel-

len Stabilisierung des Rentensystems zu gehen, 

gibt es zwei Möglichkeiten: Das ist zum einen der 

Nachhaltigkeitsfaktor, durch den Rentenerhöhun-

gen automatisch reduziert werden, wenn sich das 

Verhältnis von Rentnern und Arbeitnehmern zu-

gunsten der Rentner verschiebt und damit die Be-

lastung des einzelnen beitragszahlenden Arbeit-

nehmers ansteigt. Laut aktueller Gesetzeslage ist 

der Nachhaltigkeitsfaktor bis Ende diesen Jahres 

ausgesetzt. Täte der Gesetzgeber nichts, würde 

der Faktor ab 2026 automatisch wieder gelten 

und den Rentenanstieg dämpfen. Dies wäre keine 

aktive Rentenkürzung. Das Gegenteil ist richtig: 

Eine weitere Aussetzung des Faktors – so wie es 

im Kabinettsentwurf zum „Rentenpaket 2025“ 

vom 6. August 2025 vorgesehen ist – wäre eine 

Gesetzesänderung, die im Vergleich zu geltendem 

Recht eine Rentenerhöhung darstellt. 

 

Hoher Anteil der neuen Rentner  
geht deutlich vor Altersgrenze 

Zweitens geht aktuell ein sehr hoher Anteil der 

neuen Rentner deutlich vor der eigentlichen Al-

tersgrenze in Rente. Diese liegt für den Jahrgang 

1959 bei 66 Jahren und zwei Monaten und steigt 

bis zum Jahrgang 1964 auf 67 Jahre. Laut einer 

Auswertung des IW1 gingen aus den Jahrgängen 

1954 bis 1957 bis Ende 2023 ungefähr 1,8 Millio-

nen Personen frühzeitig in Rente, was rund 44 

Prozent des jeweiligen Geburtsjahrgangs aus-

macht. Hierfür gibt es neben gesundheitlichen 

Gründen zwei Wege: Zum einen die Regelung für 

besonders langfristig Versicherte („Rente ab 63“), 

nach der Personen nach 45 Beitragsjahren ab-

schlagsfrei in Rente gehen dürfen. Diese nutzen 

unter den oben angegebenen Jahrgängen 

600.000 Personen. Diese Regelung abzuschaffen, 

erscheint politisch schwer umsetzbar.  
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Abschläge bei Frühverrentung  
anheben 

Es wäre aber kaum als Rentenkürzung zu bezeich-

nen, wenn die Abschläge bei Frühverrentung au-

ßerhalb dieser Regelung erhöht würden. Diese 

Regelung, die etwa 300.000 Personen aus der 

oben genannten Gruppe genutzt haben, besagt, 

dass Beitragszahler nach 35 Jahren versiche-

rungspflichtiger Arbeit mit Abschlägen in Rente 

gehen können. Es werden dann für jeden Monat 

vor Erreichen des Rentenalters 0,3 Prozent der 

Bruttorente abgezogen. Dieser Nachteil wird aber 

durch widerstreitende Regelungen zur geringfügi-

gen Beschäftigung von Rentnern ohne Hinzuver-

dienstgrenze reduziert. Ein einfacher Weg, den 

vorzeitigen Renteneintritt unattraktiver zu ma-

chen, bestünde in der Anhebung der Abschläge 

bei vorzeitigem Renteneintritt: etwa auf 0,5 Pro-

zent der Bruttorente pro Monat. Auch dies wäre 

keine Rentenkürzung, denn es betrifft nur zukünf-

tige Rentner, die sich darauf einstellen können 

und die Renten der Regelrentner wären davon 

nicht betroffen. 

 
1 Ruth Maria Schüller/Stefanie 
Seele: „2023: 0,9 Millionen Baby-
boomer vor der Regelalters-
grenze in Altersrente“. IW-Kurz-
bericht 52/2025, 13.06.2025. 

Der Anstieg der Kosten des Renten-
systems kann gedämpft werden  
 

Es gibt also durchaus Möglichkeiten, den Anstieg 

der Kosten des Rentensystems zu reduzieren und 

damit das solidarische Umlageverfahren langfris-

tig zu sichern, ohne die Renten allgemein gegen-

über dem jetzigen rechtlichen Stand zu senken. 

Um diese Chance nicht zu verspielen, sollte die im 

Kabinettsentwurf zum „Rentenpaket“ vorgese-

hene Anhebung der Renten durch die Aussetzung 

des Nachhaltigkeitsfaktors im Gesetzgebungsver-

fahren noch einmal diskutiert werden. Auch eine 

Erhöhung der Abschläge bei vorzeitigem Renten-

eintritt sollte schnell umgesetzt werden. 
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